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RS OGH 1999/11/8 1Bkd4/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1999

Norm

RAO §10 Abs3

StPO §41 Abs3

StPO §395 Abs5

Rechtssatz

Die eine Sonderkonstellation regelnde (demzufolge restriktiv zu verstehende) Bestimmung des § 10 Abs 3 RAO stellt -

auch unabhängig von § 395 Abs 5 StPO - keine taugliche Rechtsbasis dafür dar, dass auch der Amtsverteidiger nach §

41 Abs 3 StPO sein Wirken von einer entsprechenden Sicherstellung (geschweige denn Honorarvorauszahlung)

abhängig machen könnte.
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